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ErwGr

Erwägungsgrund 83 - Sicherheit der Verarbeitung

1 Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Vorbeugung gegen eine gegen diese Verordnung
verstoßende Verarbeitung sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die mit der
Verarbeitung verbundenen Risiken ermitteln und Maßnahmen zu ihrer Eindämmung, wie etwa eine
Verschlüsselung, treffen. 2 Diese Maßnahmen sollten unter Berücksichtigung des Stands der Technik
und der Implementierungskosten ein Schutzniveau – auch hinsichtlich der Vertraulichkeit –
gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden
personenbezogenen Daten angemessen ist. 3 Bei der Bewertung der Datensicherheitsrisiken sollten
die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbundenen Risiken berücksichtigt werden, wie
etwa – ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig – Vernichtung, Verlust, Veränderung oder unbefugte
Offenlegung von oder unbefugter Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, insbesondere wenn dies zu einem physischen,
materiellen oder immateriellen Schaden führen könnte.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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